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                                                                                     per Email vom 29.05.2019 

B-Plan Nr. 32 Langenbick - 10. Änderung, Lindenstumpf 
 
 
Hallo Herr Rutz, 
 
vor wenigen Tagen konnte ich eine Ringelnatter in meinem Teich 
beobachten (siehe Bilder im Anhang). Der Teich befindet sich 
direkt unterhalb des Grundstücks der Frau Luttmann. 
Zitat: “In Deutschland ist die Ringelnatter besonders geschützt 
und darf daher nicht belästigt, gefangen oder gar getötet 
werden.“ 
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelnatter 
Da die Ringelnatter ein Jagdgebiet von mehreren tausend Metern 
hat, wäre dies doch ein Grund mehr, auf die Umwandlung des 
Nachbargrundstücks in Bauland zu verzichten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Walder 
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